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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

des Wasserzweckverbandes Mallersdorf 
für das Wirtschaftsjahr 2014 (vom 01.01.2014 – 31.12.2014) 

 
I. 

 
Aufgrund der §§ 21 – 24 der Verbandssatzung sowie Art. 40, 41 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (Komm ZG) i. V. mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit 
festgesetzt. 
 
Wirtschaftsjahr 2014 
 

Er schließt ab im Erfolgsplan  

in den Erträgen mit 3.042.222,00 € 

in den Aufwendungen mit 3.137.000,00 € 

  

Der Vermögensplan beinhaltet   

In den Anlagenzugänge von  1.685.000,00 € 

die Finanzierung über empfangene Ertragszuschüsse von 650.000,00 € 

die Fremdfinanzierung von 500.000,00 € 

die Eigenfinanzierung von  535.000,00 € 

 
§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2014 in Höhe von  
500.000 € vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden im Wirtschaftsjahr 2014 nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
1. Eine Betriebskostenumlage wird im Wirtschaftsjahr 2014 nicht erhoben. 
2. Eine Investitionsumlage wird im Wirtschaftsjahr 2014 nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan wird auf 750.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2014 festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 8 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg, 24.02.2014 
 
 
 
Wellenhofer 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
Die vorstehende Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile (s. a. 
Art. 65 GO). 
 

III. 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 liegt gemäß Art. 40 Komm ZG i. V. mit 
Art. 65 Abs. 3 GO eine Woche ab Bekanntmachung bei der Geschäftsstelle des 
Wasserzweckverbandes Mallersdorf in 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg, Ettersdorf 3, 
während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. Im Übrigen ist 
die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der 
Verwaltung des Wasserzweckverbandes zur Einsicht bereit (Art. 40 Komm ZG, § 4 
BekV). 
 
 
Mallersdorf, 24.02.2014 
 
 
 
Wellenhofer 
Verbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Mitterfels-
Haselbach 
 

I.  
 

Haushaltssatzung 
 des Schulverbandes Mitterfels-Haselbach  

für das Haushaltsjahr 2014 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haus-
haltssatzung: 

 § 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 840.000,-- € und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 57.000,-- € ab. 
 

 § 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

 § 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 § 4 
 

Schulverbandsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt auf 386.200,-- 
€ und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 

Stand vom 1. Oktober 2013 festgesetzt auf 194 Verbandsschüler. 
 
3.   Die Verwaltungsumlage wird je Verbandschüler festgesetzt auf 1.990.721649 €. 
 

Investitionsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-

rung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt auf 
57.000,-- € und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt. 

2. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom  
1. Oktober 2013 mit insgesamt 194 Verbandsschülern zu Grunde gelegt. 

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf 293,8144 Euro. 
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 § 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

 § 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
 § 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
 
Mitterfels, den  20.02.2014 
Schulverband Mitterfels-Haselbach 
 
 
 
Stenzel 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 

 
II.  
 

(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
(2)Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs 3 GO vom Tage nach der Veröffentlichung der 
Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäftsstelle der VG Mitterfels, Burgstr. 1, Mitterfels 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Mitterfels, den  20.02.2014 
Schulverband Mitterfels-Haselbach 
 
 
 
Stenzel 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Ascha-
Falkenfels 
 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff 
GO hat der Schulverband Ascha-Falkenfels folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2014 erlassen, die hiermit gem. Art. 65 GO bekannt gemacht wird: 
 
 

Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Ascha-Falkenfels 

Landkreis Straubing-Bogen 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 260.650,-
- € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.000,-- € ab. 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Schulverbandsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt 
auf 214.050,00 € und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 1. Oktober 2013 festgesetzt auf 101 Verbandsschüler. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf 2.119,30693 €. 
 

 
Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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       § 5 

 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden 
nicht beansprucht. 
 

§  6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Mitterfels, den 20.02.2014 
Schulverband Ascha - Falkenfels 
 
 
Zirngibl 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
       II. 
 
(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
(2) Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs 3 GO vom Tage nach der Veröffentlichung 
der Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäftsstelle der VG Mitterfels, Burgstr. 
1, Mitterfels innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme 
auf. 
 
 
Mitterfels, den 20.02.2014 
Schulverband Ascha - Falkenfels 
 
 
Zirngibl 
Schulverbandsvorsitzender 
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